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mäßige Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Um seine Aufgaben (Ziff. 50 ff.) verwirklichen zu können, hat 
der Leiter das Weisungsrecht gegenüber allen in der koope
rativen Einrichtung Tätigen (Ziff. 51).

Bedeutungsvoll für die Verwirklichung der sozialistischen 
Demokratie im Leitungsprozeß der kooperativen Einrichtung 
ist die Teilnahme der Genossenschaftsbauern und Arbeiter der 
kooperativen Einrichtung an der Leitung und Planung. Dies 
erfolgt neben der Mitwirkung von Vertretern des Arbeits
kollektivs der kooperativen Einrichtung in der Bevollmäch
tigtenversammlung insbesondere durch die Teilnahme an der 
Versammlung der Genossenschaftsbauern und Arbeiter der 
kooperativen Einrichtung (Ziff. 52). Diese Versammlung be
schließt mit einfacher Stimmenmehrheit das Wettbewerbs
programm der kooperativen Einrichtung, die Arbeitspläne für 
die Kollektive der kooperativen Einrichtungen, Maßnahmen 
zur Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen sowie 
den Jugend- und den Frauenförderungsplan. Von der Ver
sammlung der Genossenschaftsbauern und Arbeiter der ko
operativen Einrichtungen werden auch die Bevollmächtigten 
der kooperativen Einrichtungen für die Bevollmächtigtenver
sammlung gewählt (Ziff. 52).

Die Bevollmächtigtenversammlung kann beschließen, daß 
beim Leiter der kooperativen Einrichtung ein Beratungsorgan 
aus erfahrenen Genossenschaftsbauern und Arbeitern gebil
det wird. Diese werden von der Versammlung der Genossen
schaftsbauern und Arbeiter gewählt.

Die Vertretung der kooperativen Einrichtung im Rechts
verkehr wird vom Leiter der kooperativen Einrichtung und 
bei dessen Abwesenheit von seinem Stellvertreter wahrge
nommen. Der Leiter der kooperativen Einrichtung kann Voll
machten zur Vertretung im Rechtsverkehr erteilen.

Die Vertretung der kooperativen Einrichtung darf von 
den Berechtigten nur im Rahmen der Rechtsvorschriften, des 
Statuts und des Planes der kooperativen Einrichtung ausgeübt 
werden.
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KARL-HEINZ EBERHARDT,
Sektorenleiter im Ministerium der Justiz

Staatliche Unterhaltsvorauszahlung

Gegenüber dem Informationshilfeverfahren ist der Kreis der 
vollstreckbaren Ansprüche auf laufenden Unterhalt, die von 
der staatlichen Unterhaltsvorauszahlung erfaßt werden kön
nen, eingeschränkt. Staatliche Unterhaltsvorauszahlung kommt 
nur in Betracht, wenn der Gläubiger das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat und Staatsbürger der DDR ist. Anderer
seits ist die Gewährung der staatlichen Unterhalts Vorauszah
lung nicht auf die Vollstreckungstitel beschränkt, die unter 
Anwendung des Rechts der DDR ergingen.

Die staatliche Unterhaltsvorauszahlung wird nicht dem Un
terhaltsgläubiger, sondern seinem Erziehungsberechtigten ge
währt. Die soziale Lage dieser Familie ist so nicht mehr da
von abhängig, ob der Unterhaltsverpflichtete freiwillig den 
laufenden Unterhalt pünktlich zahlt oder ob dieser durch 
Vollstreckung erzwungen werden muß.

Wenn einem Kind oder Jugendlichen bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres vollstreckbar laufender Unterhalt zu
gesprochen wurde oder wird — und das gilt auch für auslän
dische Gerichtsentscheidungen, soweit sie die gesetzlichen Vor
aussetzungen für die Anerkennung in der DDR erfüllen —, 
dann garantiert die staatliche Unterhaltsvorauszahlung im 
Prinzip, daß die entsprechenden laufenden Mittel dem Haus
halt des Erziehungsberechtigten zugeführt werden. Diese Er
höhung der Rechtssicherheit gibt zugleich der Verwirklichung 
des Art. 24 der Internationalen Konvention über zivile und 
politische Rechte vom 16. Dezember 1966Ю eine neue Dimen
sion. Dort ist u. a. festgelegt, daß jedes Kind ohne jegliche 
Diskriminierung auf Grund der Geburt ein Recht auf solche 
Schutzmaßnahmen seitens des Staates hat, „die sein Status als 
Minderjähriger erfordert“.

Die staatliche Unterhalts Vorauszahlung ist eine Unterstüt
zung, die wieder zurückzuzahlen ist (§ 13). Damit unterscheidet 
sie sich von Unterstützungsleistungen, die dem Erziehungs
berechtigten verbleibeni1, ebenso wie von solchen, die dem 
Unterhaltsberechtigten selbst gewährt werden und einen ge
setzlichen Übergang des Unterhaltsanspruchs zur Folge ha
ben.12

Zum Verwaltungsverfahren

Mit dem Antrag auf staatliche Unterhaltsvorauszahlung (§§ 10 
Abs. 1 bzw. 11 Abs. 1) wird zwischen dem antragstellenden 
Erziehungsberechtigten und dem von ihm vertretenen Unter
haltsberechtigten einerseits und dem staatlichen Organ ande
rerseits ein Verwaltungsrechtsverhältnis begründet, aus dem 
sich für die Beteiligten Rechte und Pflichten ergeben.

Das staatliche Organ, an das der Antrag gerichtet wurde, ist 
verpflichtet, über ihn zu entscheiden. Die USVO enthält dazu 
keine Frist. Aus ihrem politischen Anliegen, den Ausfall des 
laufenden Unterhalts für die Familie des Erziehungsberech
tigten durch staatliche Mittel zu überbrücken, ergibt sich je
doch, daß die Entscheidung kurzfristig zu treffen ist.

Bei der Entscheidungsvorbereitung ist zunächst zu prüfen, 
ob das angerufene Organ zuständig ist. Ausgangspunkt dieser 
Prüfung ist der Wohnsitz oder ständige Aufenthalt des Un
terhaltsverpflichteten. Liegt dieser innerhalb der DDR, dann 
ist die Zuständigkeit des Rates der Stadt, des Stadtbezirks 
oder der Gemeinde — Sozialwesen — des Wohnsitzes des Er
ziehungsberechtigten gegeben (§10 Abs. 1). Liegt dieser außer
halb der DDR, ist der Antrag an das Referat Jugendhilfe des 
Rates des Kreises, des Stadtbezirks oder der Stadt des Wohn
sitzes des Unterhaltsgläubigers zu richten (§11 Abs. 1). Diese 
von örtlichen Zuständigkeiten der Bereiche Sozialwesen ab
weichende Regelung erklärt sich aus dem praktischen Zusam
menhang zwischen der Gewährung staatlicher Unterhaltsvor
auszahlung durch das Referat Jugendhilfe und seiner Mitwir
kung bei der Sicherung der Unterhaltsinteressen Minderjähri
ger gemäß §§ 2 Abs. 3 und 18 Abs. 1 Ziff. 3 Buchst, c JHVO, 
für die die örtliche Zuständigkeit gemäß § 33 Abs. 1 JHVO 
durch den Wohnsitz des Unterhaltsberechtigten bestimmt 
wird.

Wird der Antrag bei einem unzuständigen Organ gestellt, 
ist er von diesem unverzüglich an das zuständige Organ ab
zugeben und der Antragsteller darüber zu informieren. Nicht 
immer ist sofort klar, welches Organ zuständig ist. Das ist 
insbesondere dann der Fall, wenn der Unterhaltsverpflichtete 
seinen Wohnsitz aufgegeben hat und sein derzeitiger Aufent
halt unbekannt ist. In diesem Fall kann die Gewährung staat
licher Unterhaltsvorauszahlung nicht von der — u. U. lang
wierigen — Ermittlung des Aufenthalts abhängig gemacht 
werden. Vielmehr ist zunächst vom letzten bekannten Aufent
halt des Unterhaltsverpflichteten auszugehen. Lag er außer
halb der DDR, ist die Zuständigkeit der Referate Jugendhilfe 
gegeben; lag er ln der DDR, sind die Bereiche Sozialwesen zu
ständig. Wird später festgestellt, wo sich der Unterhaltsver
pflichtete tatsächlich aufhält, ist ggf. die weitere Gewährung 
der staatlichen Unterhaltsvorauszahlung von dem anderen 
Organ zu übernehmen. Das gleiche gilt, wenn der Unterhalts
verpflichtete seinen bekannten Wohnsitz oder Aufenthalt än
dert und dadurch die ursprüngliche Zuständigkeit verändert 
wird.

Ist die Zuständigkeit gegeben, so sind die Voraussetzungen 
für die Gewährung der beantragten Leistungen (§§ 6 und 7) 
zu prüfen. Hier sind drei Verfahrensweisen zu unterscheiden.

Hat der Unterhaltsverpflichtete seinen Wohnsitz oder stän
digen Aufenthalt innerhalb der DDR und ist gemäß § 93 Abs. 1 
und 3 ZPO gegen ihn die Vollstreckung des laufenden Unter
halts beantragt, dann obliegt dem Kreisgericht die Prüfung, 
ob ein Vollstreckungstitel im Sinne des § 6 Abs. 1 vorliegt und * 10 11 12

• Der erste Teil dieses Beitrags ist in NJ 1988, Heft 10, S. 422 ff. ver
öffentlicht.

Alle angegebenen Paragraphen ohne nähere Bezeichnung be
ziehen sich auf die VO über die Sicherung von Unterhaltsansprü
chen — UnterhaltssicherungsVO (USVO) — vom 19. Mai 1988 (GBl. I 
Nr. 11 S. 129).

10 Bekanntmachung vom 14. Januar 1974 über die Ratifikation der 
Internationalen Konvention (GBl. II Nr. 6 S. 58).

11 Vgl. z. B. die finanzielle Unterstützung von alleinstehenden Stu
dentinnen mit Kind im Direkt- bzw. Forschungsstudium gemäß 
АО vom 10. Mai 1972 (GBl. II Nr. 27 S. 321) i. d. F. der StipendienVO 
vom 11. Juni 1981 (GBl. I Nr. 17 S. 229) und der АО Nr. 2 vom 
1. Juli 1981 (GBl. I Nr. 24 S. 301).

12 Vgl. § 21 Abs. 2 FGB und § 26 der SozialfürsorgeVO vom 23. No
vember 1979 (GBl. I Nr. 43 S. 422).


